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Strafaussetzung (keine Anwendbarkeit bei durch Anrechnung vollständig erledigter Strafe). 

§ 56 StGB

Leitsatz des Bearbeiters

Bei einer durch Anrechnung vollständig erledigten Strafe scheidet eine Strafaussetzung zur Bewährung
schon begrifflich aus.

Entscheidungstenor

Die Revision des Angeklagten gegen das Urteil des Landgerichts Münster (Westf.) vom 30. November 2020
wird mit der Maßgabe als unbegründet verworfen, dass die Aussetzung der Vollstreckung der
Gesamtfreiheitsstrafe zur Bewährung entfällt. 

Der Angeklagte trägt die Kosten des Rechtsmittels.

Gründe

Das Landgericht, das den Angeklagten im zweiten Rechtsgang ? unter Freisprechung im Übrigen und Ablehnung des
Antrags der Staatsanwaltschaft auf Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus ? wegen gefährlicher
Körperverletzung und Beleidigung zu der zur Bewährung ausgesetzten Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Monaten und
einer Woche verurteilt hat, hat bei seiner Bewährungsentscheidung nicht bedacht, dass der Angeklagte wegen einer
verfahrensgegenständlichen Tat vom 30. Juli 2012 bis zum 25. August 2017 und vom 9. Juni 2020 bis 30. November
2020 in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht war. Diese Freiheitsentziehung ist nach der vom
Grundsatz der Verfahrenseinheit ausgehenden Regelung des § 51 Abs. 1 Satz 1 StGB auf die verhängte
Gesamtfreiheitsstrafe anzurechnen mit der Folge, dass die Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Monaten und einer
Woche zum Zeitpunkt des Urteils bereits vollständig verbüßt war. Bei einer durch Anrechnung vollständig erledigten
Strafe scheidet aber eine Strafaussetzung zur Bewährung schon begrifflich aus (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom
24. März 1982 ? 3 StR 29/82, BGHSt 31, 25, 27 f.; Beschlüsse vom 13. Mai 2003 ? 4 StR 162/03, BGHR StGB §
56 Aussetzung 1; vom 7. April 2021 ? 6 StR 79/21 Rn. 2).

Die den Angeklagten auch beschwerende Anordnung der Strafaussetzung zur Bewährung hat daher zu entfallen; im
Übrigen erweist sich das Rechtsmittel des Angeklagten als unbegründet im Sinne des § 349 Abs. 2 StPO.
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